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Sonderfach Nuklearmedizin

A. Definition des Aufgabengebiets

Das Sonderfach Nuklearmedizin umfasst die Anwendung o ener radioaktiver Sto e für die Diagnostik und

Behandlung von Erkrankungen aller Organsysteme sowie die Prävention, Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen

und der Osteoporose, weiters die Erhebung klinischer Befunde, die Anwendung unterstützender apparativer

Verfahren, die Durchführung von erforderlichen Interventionen, die In-vitro- Diagnostik mit Radionukliden und die

dazu notwendigen ergänzenden Methoden, die Therapie mit o enen Radionukliden, die Strahlenbiologie, die

Dosimetrie, den Strahlenschutz, insbesondere hinsichtlich o ener radioaktiver Sto e, den Betrieb der erforderlichen

Geräte einschließlich Tiefenkorrektur, die Bildüberlagerung sowie die Diagnostik und Behandlung von akzidenteller

Radionuklidinkorporation sowie die Notfallversorgung nach Strahlenunfällen.

B. Mindestdauer der Ausbildung

1. 9 Monate Basisausbildung

2. 36 Monate Sonderfach–Grundausbildung

3. 27 Monate Sonderfach–Schwerpunktausbildung, gegliedert in sechs Module und ein wissenschaftliches Modul,

wobei aus den sieben Modulen drei Module zu wählen sind.
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